
 

 
 

Leben in Deutschland …  
… und arbeiten in Polen 

Unfallversicherung 
Wo bin ich versichert? 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind durch ihre Arbeitgeber im Beschäfti-
gungsland pflichtversichert. Eine Ausnahme bilden entsandte Arbeitnehmer, die 
über ihren Arbeitgeber im Herkunftsland versichert sind. Die Beiträge werden in 
jedem Fall vom Arbeitgeber entrichtet. Die Anerkennung als Versicherungsfall und 
die Höhe der Geldleistungen richten sich nach den gültigen Vorschriften im Be-
schäftigungsstaat (siehe unten). Bezüglich der Sachleistungen (z. B. ärztliche Be-
handlung) haben Sie Anspruch nach den Rechtsvorschriften Ihres Wohnsitzlandes. 
Die Behandlung kann also am Wohnort erfolgen. 

Wer ist versichert? 
Pflichtversichert sind all diejenigen Personen, die der Sozialversicherungspflicht 
unterliegen. Freiwillig versichert sind (auf ihren Antrag) unter anderen Personen, 
die „praca nakładcza“ (Heimarbeit) ausführen oder im Rahmen eines Agenturver-
trages oder einer Vereinbarung oder eines anderen Vertrags eine Dienstleistung 
erbringen und bei denen dem Bürgerlichen Gesetzbuch nach die Regelungen über 
die Aufträge gelten. 

Was ist versichert? 
Versichert sind Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. 
Wegeunfälle fallen unter die Krankengeld- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrentenversi-
cherung. 

Welche Leistungen erbringt die Unfallversicherung? 
Einmalige Entschädigung wegen Arbeitsunfalls: Diese Entschädigung steht Versi-
cherten zu, die infolge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit einen blei-
benden oder anhaltenden Schaden an ihrer Gesundheit erlitten haben. Für den 
bleibenden Schaden an Gesundheit wird eine solche Beeinträchtigung der Leis-
tungsfähigkeit des Körpers erachtet, die zu einer Behinderung der Körperfunktio-
nen führt und keine Prognose über deren Besserung erlaubt. Für den anhaltenden 
Schaden an Gesundheit wird eine solche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit 
des Körpers erachtet, die zu einer Behinderung der Körperfunktionen für den Zeit-
raum von über 6 Monaten mit einer Prognose auf Besserung führt. 
Die Höhe der Entschädigung ist von dem prozentualen Grad des Gesundheits-
schadens abhängig, der von einem Gutachter des ZUS bzw. vom Ärzteausschuss 
der ZUS-Anstalt festgestellt wird. Seit 1. April 2010 wird eine Entschädigung in 
Höhe von 621 PLN für jedes Prozent bleibender oder anhaltender Schäden an der 
Gesundheit an den Geschädigten gezahlt. Einer für voll erwerbsgemindert und für 
unfähig zur selbstständigen Lebensbestreitung befundenen Person steht, insofern 
dies auf eine Berufskrankheit oder einen Arbeitsunfall zurückzuführen ist, eine 
einmalige Entschädigung in Höhe von 10.860 PLN zu. 
Ausgleichszahlung: Der Anspruch auf Ausgleichszulage besteht nur für versicherte 
Arbeitnehmer. Die Zulage erhalten diejenigen, deren monatliches Gehalt aufgrund 
der Rehabilitation abgenommen hat. Zur Ausgleichszulage sind außerdem Arbeit-
nehmer berechtigt, die aufgrund von Veränderungen im Gesundheitszustand bei 
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dem gleichen Arbeitgeber in eine andere Position verschoben wurden, die eine 
andere berufliche Qualifikation erfordert. Über die Notwendigkeit der Durchführung 
der beruflichen Rehabilitation entscheidet der Arzt der Arbeitsmedizinanstalt oder 
der leitende Arzt der Sozialversicherungsanstalt. Die Ausgleichszahlung wird nur 
für die Dauer der beruflichen Rehabilitation gewährt, jedoch nicht länger als 24 
Monate. Der Anspruch auf Ausgleichszulage erlischt mit dem Abschluss der beruf-
lichen Rehabilitation und der Übertragung auf eine andere Stelle oder wenn auf-
grund des Gesundheitszustands des Arbeitnehmers weitere Rehabilitationsmaß-
nahmen nicht erforderlich sind. Die Ausgleichszulage errechnet sich aus der Diffe-
renz zwischen dem durchschnittlichen Monatsgehalt für den Zeitraum der letzten 
12 Kalendermonate und der monatlichen Vergütung für die Arbeit, die unter den 
Bedingungen beruflicher Rehabilitation geleistet wurde. 
Akutversorgung/Medizinische Rehabilitation: Die Rehabilitation setzt normalerwei-
se nach Ausschöpfung des Krankengeldbezugs ein, kann aber auch innerhalb von 
6 Monaten nach dem Beginn der Invalidität erfolgen. Während des Rehabilitations-
zeitraums wird Rehabilitationsgeld für bis zu 12 Monate gezahlt, falls die Invalidität 
fortbesteht. Sachliche Rehabilitationsleistungen werden vor allem in den eigenen 
Rehabilitationszentren und -einrichtungen von KRUS erbracht. Deren Ziel ist es, 
der Arbeitsunfähigkeit in landwirtschaftlichen Tätigkeiten vorzubeugen und die 
Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen bis zu einem Niveau, das die weitere Bewälti-
gung der Arbeit ermöglicht. 
Krankengeld: Berechtigt sind Versicherte, die aufgrund eines Arbeitsunfalls oder 
einer Berufskrankheit arbeitsunfähig sind. Die Zahlung des Krankengelds ist unab-
hängig von der Länge, für die der Versicherte bereits gegen Arbeitsunfälle versi-
chert ist und wird ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines Ar-
beitsunfalls oder einer Berufskrankheit gezahlt. Die Leistung beträgt 100% der 
Beitragsbemessungsgrundlage. 
Pflegegeld: Bezugsberechtigt sind Personen mit Rentenanspruch, die nicht arbeits-
fähig oder selbstständig lebensfähig sind oder das 75. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Zulage beträgt monatlich PLN 181,10 (45 €) (Anpassung analog zu Renten). 
Rente: Rente aufgrund von Arbeitsunfähigkeit erhalten Versicherte, die wegen 
eines Unfalls oder einer Berufskrankheit nicht in der Lage sind, eine berufliche 
Tätigkeit auszuüben. Versicherte, für die die Zweckmäßigkeit der Umschulung 
aufgrund von Arbeitsunfähigkeit, eines Arbeitsunfalls oder einer beruflichen Krank-
heit bestätigt wurde, erhalten eine Umschulungsrente. 
Rente an Hinterbliebene: Die Hinterbliebenenrente steht berechtigten Familienan-
gehörigen derjenigen Personen zu, die zum Zeitpunkt ihres Todes über eine be-
reits festgestellte Altersrente (darunter Überbrückungsaltersrente) oder Er-
werbsminderungsrente verfügten bzw. die Voraussetzungen zur Erlangung einer 
dieser Leistungen erfüllten. Bei der Prüfung der Rentenberechtigung wird ange-
nommen, dass die verstorbene Person voll erwerbsgemindert war. 
Auf die Hinterbliebenenrente haben auch berechtigte Familienangehörige derjeni-
gen Personen Anspruch, die zum Todeszeitpunkt das Vorruhestandsgeld bzw. 
Vorruhestandsleistungen bezogen. In diesem Falle wird unterstellt, dass der Ver-
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storbene die Voraussetzungen für die Bewilligung der Erwerbsminderungsrente 
wegen voller Erwerbsminderung erfüllte. 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente haben: 
• eigene Kinder, 
• Kinder des anderen Ehegatten, 
• als Kinder angenommene Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres 

oder des 25. Lebensjahres, soweit sie sich noch in der Ausbildung befinden, 
wie auch ungeachtet des Alters, wenn sie vor dem 16. Lebensjahr oder wäh-
rend des Schulunterrichts vor der Vollendung des 25. Lebensjahres voll er-
werbsgemindert wurden. Wenn das Kind während des letzten Studienjahres 
an einer Hochschule 25 Jahre alt wurde, wird der Rentenanspruch bis zum 
Ende dieses Studienjahres verlängert. Es entsteht kein Anspruch auf Hinter-
bliebenenrente aus dem kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögen. 

Die Hinterbliebenenrente wird in folgender Höhe gezahlt: 
• für eine berechtigte Person: 85% der Leistung, die dem Verstorbenen zuste-

hen würde, 
• für zwei berechtigte Personen: 90% der Leistung, die dem Verstorbenen zu-

stehen würde, 
• für drei und mehr Personen: 95% der Leistung, die dem Verstorbenen zuste-

hen würde. 
Der Mindestbetrag der Hinterbliebenenrente aus der Unfallversicherung beträgt 
120% des Betrages der Mindesthinterbliebenenrente. Allen anspruchsberechtigten 
Familienmitgliedern steht eine Gesamthinterbliebenenrente zu. Wenn der An-
spruchsberechtigte ein Vollwaise ist, hat er Anspruch auf Vollwaisenbeihilfe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Text wurde mit freundlicher Genehmigung der EURES-Grenzpartnerschaft 
TriRegio aus der Broschüre Informationen für Grenzgänger im Dreiländereck 
Deutschland – Tschechien – Polen übernommen (www.eures-triregio.eu) 
 
Haftungsausschluss: Dieser Text enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtig-
keit aller Angaben kann keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche 
abgeleitet werden. Stand der Informationen: April 2010. 
 

Mit Unterstützung der Europäischen Union. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt der der Herausgeber. 
Die Europäische Kommission haftet nicht für die weitere Nutzung. 
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